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Vorsitz: Dr. Jürgen Mertsching

Aufgaben:
 Beobachtung nationaler und internationaler Entwicklungen bei Tätigkeiten
mit biologischen Arbeitsstoffen
 Begleitung des internationalen/europäischen Geschehens hinsichtlich 
Bio safety und Biosecurity mit Analyse der Auswirkungen auf das nationale 
Arbeitsschutzrecht
 Konzeption der Veranstaltungsreihe „Der ABAS im Dialog mit …“

Erstellung der TRBA „Biologische Gefahrenlagen“

Diese TRBA gilt für biologische Gefahrenlagen 
 mit bioterroristischem oder kriminellem Hintergrund oder
 aufgrund des akzidentiellen Freiwerdens biologischer Agenzien bei 
Havarien sowie für Schutzstufe 4-Patientenstationen.

Sie dient dazu, die Arbeitsschutzmaßnahmen für diese Tätigkeiten 
festzulegen und bereits bestehende Regelungen zu harmonisieren. 

Aktuell:

 CEN Workshop-Agreements (CWA 15793:2008) 
  „Laboratory Biorisk Management Standard“ 

Erarbeitung eines Positionspapiers des ABAS:
 die Anforderungen des CWA werden durch das nationale Regelwerk
Deutschlands abgedeckt
 auf eine Zertifizierung nach dem CWA kann in Deutschland verzichtet 
werden
 freiwillige Anwendung hinsichtlich Strukturierung und Implementierung von
Biosafety- und Biosecurity-Maßnahmen

 CEN Workshop 53 „Biosafety Professional (BSP) Competence“

 CBRN Aktionsplans der EU
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